
 
 

Was tun, wenn 
jemand stirbt? 

 
 
 
 
 
 

Merkblatt für die Angehörigen 
 
 
 
 
Ein Todesfall ist für uns alle immer wieder eine ausserordentliche und schmerzliche 
Situation. Die Abwicklung der Formalitäten bedeutet für die meisten noch eine zu-
sätzliche Belastung. Dieses Merkblatt soll Ihnen helfen, an die notwendigen Aufga-
ben zu denken: 
 
 
1. Benachrichtigen des Arztes 

Der Eintritt des Todes muss sofort einem Arzt mitgeteilt werden. Er stellt die To-
desbescheinigung zuhanden des Zivilstandsamtes/Bestattungsamtes aus. 

 
 
2. Anzeige des Todes 

Der Todesfall ist zuerst dem Zivilstandsamt des Sterbeortes unter Vorlage der 
ärztlichen Todesbescheinigung und des Familienbüchleins zu melden. Wenn Fül-
linsdorf Wohngemeinde ist und der Tod hier eintritt, kann die Anzeige auch direkt 
bei der Gemeindeverwaltung Füllinsdorf (Bestattungsamt) erfolgen. 
Bei Personen, die im Seniorenzentrum Schönthal gestorben sind, erfolgt die An-
zeige an das Zivilstandsamt Arlesheim durch das Personal des Seniorenzent-
rums. 
 
Für die Organisation der Bestattung ist in jedem Fall die Wohngemeinde zustän-
dig. Bitte vorab telefonisch einen Termin vereinbaren (Tel. 061 906 98 11). 

 
 
3. Bestattung 

Die für das Bestattungswesen verantwortliche Person legt in Absprache mit der 
zuständigen Seelsorgerin oder dem Seelsorger den Bestattungstermin fest. 

 Bestattungen werden von Dienstag bis Freitag, in der Regel um 14.30 Uhr, durch-
geführt. An Montagen und Samstagen können Bestattungen nur ausnahmsweise 
und in dringenden Fällen stattfinden; an Sonn- und Feiertagen finden keine Be-
stattungen statt. 
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4. Aufgaben des Bestattungsamtes der Gemeinde 

Nach Rücksprache mit den Angehörigen werden durch das Bestattungsamt fol-
gende Dienstleistungen ausgeführt: 
 
a) Bei Feuerbestattung (Kremation): Die Anmeldung der Kremation in Basel. Die 

Kosten für die Kremation übernimmt die Gemeinde (ohne Transport und Ur-
ne). Für die Überführung des Sarges zum Krematorium muss ein Bestattungs-
unternehmen beauftragt werden, welches auf Wunsch die Urne auch wieder 
abholt. Selbstverständlich kann die Urne auch direkt von den Angehörigen ab-
geholt werden. 

b) Auch im Falle einer Kremation besteht die Möglichkeit der Aufbahrung der 
verstorbenen Person in der Leichenhalle. 

c) Die Benachrichtigung des zuständigen Pfarramts für die Beisetzung und Trau-
erfeier in der Kirche. Meistens können die Angehörigen vom Bestattungsamt 
aus mit der zuständigen Seelsorgerin oder dem Seelsorger einen Termin für 
das Trauergespräch vereinbaren. 

d) Die Publikation der Bestattungsanzeigen in den öffentlichen Gemeinde-An-
schlagkästen. 

e) Die Mitteilung an die Zeitungen (bz und BaZ) für die Veröffentlichung der amt-
lichen Bestattungsanzeigen. 

f) Das Bestattungsamt informiert Erbschaftsamt, Zivilstandsamt und Steuerver-
waltung über den Todesfall.  

 
 
5. Aufgaben der Angehörigen 

a) Die Bestellung eines Sarges. 
b) Die Auftragserteilung für die Einsargung (Leichenwäsche, eventuell Leichen-

hemd, Sargkissen und Blumenschmuck). 
c) Bei Erdbestattung (auf Wunsch auch bei Kremation): Die Überführung der 

verstorbenen Person in den Aufbahrungsraum beim Friedhof. Für diesen 
Raum erhalten die Angehörigen einen Schlüssel. Für Verstorbene mit gesetz-
lichem Wohnsitz in Füllinsdorf sind Aufbahrungsraum, Erdbestattung und Kre-
mation kostenlos. 

d) Werden zur Benachrichtigung der Verwandten und Bekannten Leidzirkulare 
gewünscht, setzen sich die Angehörigen mit einer Druckerei in Verbindung. 

e) Soll die Todesanzeige in einer Tageszeitung erscheinen, geben die Angehö-
rigen den entsprechenden Text auf. 

f) Neben Verwandten und Bekannten sind auch folgende Stellen zu benachrich-
tigen: Vermieter, Arbeitgeber, Versicherungen, Krankenkasse, Pensionskasse, 
AHV-Ausgleichskasse, Vereine, usw. 

 
Für die Buchstaben a - e kann auch ein Bestattungsinstitut beauftragt werden. 

 
 
6. Grabtypen 

a) Bestattung in Gruftgrab  
b) Urnengrab, Urnennische und Urnengemeinschaftsgrab für Urnenbestattung 
c) Kindergrab 
d) Bestehendes Familiengrab 
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7. Erste Grabbesorgungsarbeiten 

Von der Gemeinde wird unentgeltlich ausgeführt: 
- Das Anbringen eines Holzkreuzes mit dem Namen der verstorbenen Person 

(bei Erdbestattung und Urnengrab). 
- Das Deponieren von Kränzen und Blumengebinden auf dem Grab. Die ver-

welkten Blumen werden durch die Gemeinde weggeräumt. 
 
 
8. Grabanpflanzung 
 Die Anpflanzung des Grabes muss durch Angehörige besorgt oder einer Gärtne-

rei in Auftrag gegeben werden. 
 
 
9. Grabmalgestaltung 
 Das Reglement über das Bestattungswesen und den Friedhof vom 03.04.2003 

hält fest: "Bei der Gestaltung der Grabmäler ist das harmonische Gesamtbild des 
Friedhofes zu berücksichtigen. Grabmäler sind bewilligungspflichtig. Bewilligungs-
behörde ist der Gemeinderat." 

 
 
10. Letztwillige Verfügungen 

Ab dem 18. Altersjahr haben alle das Recht, letztwillige Verfügungen über die Art 
der eigenen Bestattung zu treffen. 
Das Bestattungsamt hat ein Formular dazu ausgearbeitet, welches bei der Ge-
meindeverwaltung bezogen werden kann. 

 Letztwillige Verfügungen können beim Bestattungsamt deponiert werden, wel-
ches im Fall des Todes die Angehörigen darüber informiert. 

 
 
Genauere Angaben bezüglich unseres Bestattungswesens können dem Reg-
lement über das Bestattungswesen und den Friedhof vom 03.04.2003 sowie der 
dazugehörenden Verordnung vom 15.10.2019 entnommen werden. 
 
 
Für das Bestattungsamt auf der Gemeindeverwaltung Füllinsdorf sind die Einwoh-
nerdienste, Tel. 061 906 98 11, zuständig. 
 
 

 BESTATTUNGSAMT FÜLLINSDORF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Füllinsdorf, 27.3.2023 


